
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/1/9 3Ob521/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1986

Norm

GmbHG §25

Rechtssatz

Die Geschäftsführer tri2t als Organe mit treuhänderischer Funktion und besonderer Vertrauensstellung eine

besondere Treuepflicht. Sie müssen in allen Angelegenheiten, die daß Interesse der Gesellschaft berühren, allein deren

Wohl und nicht ihren eigenen Nutzen im Auge haben.
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